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Der Parkausweis darf nur in Anspruch genommen 
werden, wenn in zumutbarer Entfernung keine 
andere legale Parkmöglichkeit gegeben ist. Wei-
tergehende Parkerleichterungen bedürfen einer 
Einzelausnahmegenehmigung.

Der Parkausweis berechtigt während der Durch-
führung von Serviceleistungen beim Kunden zum 
Parken gemäß der beiliegenden Ausnahmegeneh-
migung. Die Nutzung des Ausweises am Firmen- 
oder Betriebssitz ist unzulässig!

Während des Parkens ist der Parkausweis und zu- 
sätzlich ein schriftlicher Hinweis (Arbeitsstätten-
nachweise) stets gut lesbar hinter der Windschutz- 
scheibe auszulegen, aus welchem eine Telefon-
nummer zur telefonischen Erreichbarkeit des 
Handwerkers (z. B. mobile fernmündliche Erreich-
barkeit des verantwortlichen Fahrzeugführers, 
Festnetzanschluss am Betriebssitz des Handwerkers 
zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Parker-
leichterung) hervorgeht.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Missbrauch 
des Parkausweises und der Verstoß gegen Auf
lagen (z. B. Parken vor der eigenen Firma, Parken 
bei Zeichen 283, Fehlen des schriftlichen Hin-
weises) in der Regel zum sofortigen Widerruf der 
Ausnahmegenehmigung führen.

Eine eigenmächtige Änderung des Parkausweises 
kann als Urkundenfälschung nach § 267 Strafge-
setzbuch (StGB) verfolgt werden, ebenso ist nach 
§ 281 StGB der Missbrauch des Ausweises strafbar.
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